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die note ist egal. das lernen aus der erlebten konsequenz ist wichtig. falls die note nicht egal
ist, weil der schüler z.b. deswegen durhczufallen droht, muss er halt alleine das material der
schule durcharbeiten, sich unterstützung ohne kostenaufwand suchen (mitschüler, youtube,
www generell). wenn er das nicht hinbekommt, ist das sicher nicht nur das ergebnis der
ordnungsmaßnahme sondern auch der miesen vorleistungen (wenn ich wegen einer 6
durchfalle, war ich vorher auch schon schlecht) und/oder der mangelnden begabung für die
schulform. wie auch immer, ich kann da keinen großartigen fehler entdecken. rechtlich nicht
(wenigstens hier) und auch moralisch eher nicht.
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